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ZIVILRECHT

Problem: Verkehrssicherungspflichten von Privatleuten 
Einordnung: Zur Kontrollpflicht von Bäumen

OLG Oldenburg, Hinweisbeschluss vom 11.05.2017, 12 U 7/17

Zwar kann von Gemeinden und Städten erwartet werden, dass sie die Straßenbäume regelmäßig von qualifiziertem 
Personal darauf kontrollieren lassen, ob trockenes Laub, dürre Äste, Beschädigungen oder andere Anhaltspunkte 
dafür vorliegen, die eine nähere Untersuchung der Bäume nahelegen. Für Privatleute sind die Anforderungen aber 
geringer.

SACHVERHALT 
Die Klägerin hatte ihr Auto unter einer Rotbuche an einer Wohnanlage geparkt. Als sie zum Auto zurückkam, war ein 
Ast heruntergefallen und hatte das Auto beschädigt. Der Sachschaden betrug rund 9.000 €. Das Geld wollte sich die 
Klägerin von der Hausverwaltung, die von den Eigentümern mit der Unterhaltung der Wohnanlage beauftragt worden 
war, erstatten lassen. Sie war nämlich der Ansicht, dass die Hausverwaltung den Baum nicht ausreichend untersucht und 
überwacht habe. Ein im Prozess eingeholtes Sachverständigengutachten ergab, dass die Rinde an einer Astgabelung 
länglich verdickt war, was immer ein Anzeichen für eine mögliche Instabilität ist. Die Klägerin war der Auffassung, die 
Hausverwaltung hätte deswegen fachmännischen Rat einholen müssen.

Das LG wies die auf Schadensersatz gerichtete Klage ab. Auf die Berufung der Klägerin bestätigte das OLG die erstinstanz-
liche Entscheidung. Die Klägerin hat ihre Berufung nach einem entsprechenden Hinweis des Senats zurückgenommen.

LÖSUNG 
Die Klägerin kann keinen Schadensersatz geltend machen.

Zwar muss der Eigentümer eines Baumes grundsätzlich dafür Sorge tragen, dass von dem Baum keine Gefahr ausgeht. 
Er muss die Bäume auf seinem Grundstück deshalb regelmäßig auf Schäden und Erkrankungen sowie auf ihre Standfes-
tigkeit untersuchen. Dies gilt insbesondere, wenn der Baum im Bereich von Verkehrsflächen steht und damit potenziell 
andere Personen gefährdet.

Zwar kann von Gemeinden und Städten erwartet werden, dass sie die Straßenbäume regelmäßig von qualifiziertem 
Personal darauf kontrollieren lassen, ob trockenes Laub, dürre Äste, Beschädigungen oder andere Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, die eine nähere Untersuchung der Bäume nahelegen. Für Privatleute sind die Anforderungen aber geringer. Von 
diesen kann nur verlangt werden, dass sie nur in angemessenen zeitlichen Abständen eine äußere Sichtprüfung durch-
führen. Es kann auch nur eine – gründliche – Sichtprüfung auf für einen Laien erkennbare Probleme verlangt werden, also 
etwa abgestorbene Teile, Rindenverletzungen oder sichtbarer Pilzbefall. Nur wenn danach Probleme erkannt werden, 
muss ein Baumfachmann hinzugezogen werden.

Im vorliegenden Fall war die Instabilität der Rotbuche jedoch nur für einen Baumfachmann mit forstwirtschaftlichem 
Wissen – nicht aber für einen Laien – erkennbar gewesen. Der Hausverwaltung konnte daher kein Vorwurf gemacht 
werden. Infolgedessen muss die Klägerin ihren Schaden selbst tragen.
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NEBENGEBIETE

Arbeitsrecht

Problem: Rentenberechtigung und Sozialauswahl
Einordnung: Unzulässige Benachteiligung wegen des Alters?

BAG, Urteil vom 27.04.2017, 2 AZR 67/17

Über das Auswahlkriterium „Lebensalter“ soll die Rechtsstellung solcher Arbeitnehmer im Rahmen der Sozial-
auswahl nach § 1 III 1 KSchG gestärkt werden, deren Chancen typischerweise schlechter stehen, nach dem Verlust des 
Arbeitsverhältnisses überhaupt oder doch zeitnah ein dauerhaftes „Ersatzeinkommen“ zu erzielen. Deshalb ist ein 
Arbeitnehmer, der bereits Regelaltersrente beziehen kann, deutlich weniger schutzbedürftig als ein Arbeitnehmer, 
der noch keine Altersrente zu beanspruchen hat.

SACHVERHALT 
Der Kläger war ein 1947 geborener Jurist, der seit 1981 bei dem beklagten Arbeitgeberverband bzw. dessen Rechtsvor-
gänger als juristischer Mitarbeiter beschäftigt war. Der Beklagte kündigte dem Kläger, der zu diesem Zeitpunkt bereits 
eine Regelaltersrente bezog, betriebsbedingt zum 31. Dezember 2014. Zu den im Rahmen der Sozialauswahl zu berück-
sichtigenden Mitarbeitern gehörte auch die 1979 geborene, seit September 2007 im Betrieb beschäftigte und einem 
Kind zum Unterhalt verpflichtete F. Im Rahmen der von dem Beklagten durchgeführten Sozialauswahl kam dieser zu 
dem Ergebnis, dass der Kläger sozial am wenigsten schutzbedürftig sei, da er durch den Bezug einer Regelaltersrente 
wirtschaftlich abgesichert sei.
Gegen diese Entscheidung wandte sich der Kläger mit einer Kündigungsschutzklage. Das Arbeitsgericht Hagen gab der 
Klage zunächst statt. Die Berufung wurde durch das LAG Hamm mit dem Argument zurückgewiesen, die Kündigung sei 
sozial ungerechtfertigt, da der Kläger sozial deutlich schutzbedürftiger sei als die F. Zwar treffe ihn keine Unterhaltspflicht, 
er sei jedoch wesentlich länger im Betrieb und das Lebensalter müsse „gebührend“ berücksichtigt werden, weil seine Ver-
mittlungschancen auf dem Arbeitsmarkt schlechter stünden. Der Bezug einer Altersrente könne nicht zu seinen Lasten 
berücksichtigt werden.

LÖSUNG 
Das BAG hat die Entscheidung des LAG aufgehoben. Es stellt fest, dass nach dem Kündigungsschutzgesetz im Falle einer 
betriebsbedingten Kündigung grundsätzlich dem Arbeitnehmer gekündigt werden müsse, der am wenigsten auf das 
Arbeitsverhältnis angewiesen sei. Dabei dürfe sich die Sozialauswahl allein nach den Kriterien Betriebszugehörigkeit, 
Unterhaltspflicht, Lebensalter und Schwerbehinderung richten.

Der Gesetzgeber habe mit dem Kriterium Lebensalter die mit steigendem Alter schlechter werdenden Chancen auf dem 
Arbeitsmarkt berücksichtigen wollen. Das Lebensalter sei also ein abstrakter Maßstab für die Vermittlungschancen auf 
dem Arbeitsmarkt. Die Schutzbedürftigkeit ergebe sich somit daraus, dass der Arbeitnehmer davor geschützt werden 
solle, im Falle einer Kündigung kein dauerhaftes Ersatzeinkommen auf dem Arbeitsmarkt erzielen zu können.

Dieser Gesetzeszweck führe, so das BAG, zu dem Ergebnis, dass ein Arbeitnehmer, der aufgrund seines Alters bereits eine 
Regelaltersrente beziehe oder einen Anspruch auf eine Regelaltersrente habe, nicht in diesem Sinne schutzbedürftig ist. 
Denn die Altersrente stelle ein Ersatzeinkommen dar, sodass der Arbeitnehmer nicht davor geschützt werden müsse, 
eventuell kein dauerhaftes Ersatzeinkommen auf dem Arbeitsmarkt erzielen zu können.

Das BAG stellt außerdem fest, dass die mit dieser negativen Berücksichtigung des Lebensalters einhergehende 
Ungleichbehandlung nicht gegen europarechtliche Vorgaben verstoße. Denn der Gesetzgeber verfolge mit dieser 
Ungleichbehandlung das legitime Ziel, eine gerechte Beschäftigungsverteilung zwischen den Generationen herzustellen 
und die wirtschaftliche Existenz von Arbeitnehmern durch den Verbleib in Beschäftigung zu sichern.

Im Ergebnis stellt das BAG damit den Grundsatz auf, dass ein hohes Lebensalter, sofern es das Regelrentenalter übersteigt, 
im Rahmen einer Sozialauswahl nicht für, sondern gegen den Arbeitnehmer spricht.
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Problem: Ausschlussfrist, die Mindestlohn nicht ausschließt, ist wirksam
Einordnung: Zulässiger Umfang von Ausschlussfristen

LAG Nürnberg, Urteil vom 09.05.2017, 7 Sa 560/16

Schließt eine Ausschlussklausel Mindestlohnansprüche nicht von der Regelung aus, führt dies nicht zur Unwirksamkeit 
der Ausschlussklausel insgesamt. Die Ausschlussfrist ist nur unwirksam, soweit sie Ansprüche auf Mindestlohn tan-
giert. Ansprüche auf Urlaubs- und Überstundenabgeltung sind grds. nicht betroffen.

SACHVERHALT 
Der Kläger war von Januar 2014 bis einschließlich Juli 2015 bei der Beklagten zuletzt zu einem monatlichen Lohn i.H.v. 
4361 € angestellt. Laut § 10 des Arbeitsvertrags verfallen Ansprüche beider Parteien aus dem Arbeitsverhältnis, wenn sie 
nicht innerhalb von drei Monaten ab Fälligkeit gegenüber der Gegenseite geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist 
ist eine Geltendmachung ausgeschlossen. Ebenso verfallen die Ansprüche auch, wenn sie nach Ablehnung der Gegen-
seite nicht innerhalb weiterer drei Monate eingeklagt werden.

Mit Schreiben vom 14.9.2015 forderte der Kläger den Beklagten auf, ihm eine Urlaubsabgeltung für nicht genommene 
Urlaubstage aus 2014 und 2015 i.H.v. 6.387,52 € zu zahlen sowie 4.671,88 € als Abgeltung für geleistete Überstunden. Die 
Beklagte wies den Anspruch bezgl. der Urlaubtage aus 2014 und der Überstunden ab und behielt sich eine Überprüfung 
der Urlaubsabgeltung für die Tage aus 2015 vor. Im Folgenden verhandelten die beiden Parteien über einen Vergleichs-
betrag. Da die Vergleichsverhandlungen erfolglos blieben, erhob der Kläger am 21.1.2016 Klage.

Die Klage wurde sowohl vom Arbeitsgericht als auch vom LAG abgewiesen.

LÖSUNG 
Die Berufung des Klägers ist unbegründet. Das Arbeitsgericht hat die geltend gemachten Ansprüche zu Recht abge-
wiesen, denn die Ansprüche sind gem. der in § 10 des Arbeitsvertrags vereinbarten Ausschlussfrist verfallen.

Nach dem Wortlaut der Regelung unterfallen alle Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis der Ausschlussklausel und die 
streitgegenständlichen Ansprüche sind nicht innerhalb der Ausschlussfrist geltend gemacht worden. Nach der ver-
traglichen Ausschlussfrist hätten alle Ansprüche schriftlich bis 31.10.2015 geltend gemacht werden müssen. Dies ist 
mit Schreiben vom 14.09.2015 erfolgt. Der Kläger hat aber nicht seine Klage nach Ablehnung durch den Beklagten am 
28.09.2015 innerhalb der im Vertrag enthaltenen Ausschlussfrist erhoben. Die Klage hätte bis 28.12.2015 erhoben werden 
müssen. Sie ist stattdessen aber erst am 21.01.2016 bei Gericht eingegangen.

Die Ausschlussklausel ist nicht gem. § 3 S. 1 MiLoG i.V.m. § 134 BGB insgesamt unwirksam. Vereinbarungen, die den Min-
destlohnanspruch beschränken oder seine Geltendmachung ausschließen sind zwar nach der Regelung unwirksam und 
die vorliegende Klausel differenziert nicht zwischen Mindestlohn und anderen Ansprüchen. Aber diese gesetzl. Regelung 
führt nur zur Unwirksamkeit der Klausel, soweit sie Mindestlohnansprüche tangiert. Die Wirkung umfasst nicht die Klausel 
insgesamt. Ziel des Gesetzgebers war es, die Arbeitnehmer vor niedrigen Löhnen zu schützen, aber nicht generell Aus-
schlussklauseln zu untersagen. Dies entspricht einem am Regelungszweck orientierten Übermaßverbot. Im Streitfall sind 
Mindestlohnansprüche nicht betroffen. Der Anspruch auf Urlaubsabgeltung ergibt sich nicht aus § 1 MiLoG. Das Urlaubs-
entgelt bestimmt sich vielmehr nach § 11 BurlG. Zudem liegt die Arbeitsvergütung des Klägers weit über dem gesetzl. 
Mindestlohn. Auch in Bezug auf die Überstundenabgeltung besteht kein Anspruch nach dem Mindestlohngesetz.

Ebenso hält die arbeitsvertraglich geregelte Ausschlussfrist der AGB-Kontrolle stand. Die Klausel ist eindeutig formuliert. 
Sie ist auch nicht wegen eines Verstoßes gegen § 309 Nr. 7 BGB unwirksam, da sie nicht das Entstehen und den Umfang 
von Schadensersatzansprüchen, sowie die Verantwortlichkeit des Schuldners betrifft. Lediglich die Möglichkeit den 
Anspruch geltend zu machen, wird zeitlich beschränkt. Darüber hinaus verstößt die Ausschlussklausel nicht gegen das 
Transparenzgebot gem. § 307 I 2 BGB, denn eine Klausel, die ein gesetzl. Verbot nicht wiedergibt, ist nicht intransparent, 
sondern nur insoweit unwirksam. Schließlich liegt auch keine unangemessene Benachteiligung i.S.v. § 307 I 1 und II BGB 
vor. Verstößt eine AGB-Klausel gegen ein gesetzl. Verbot, kommt keine Angemessenheitsprüfung als Einzelfallprüfung in 
Betracht. Die Regelung ist vielmehr kraft Gesetzes immer unwirksam.
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ÖFFENTLICHES RECHT

Problem: Pflicht der Bundesregierung zur Auskunft über V-Leute
Einordnung: Staatsorganisationsrecht

BVerfG, Beschluss vom 13.06.2017, 2 BvE 1/15

Dem Einsatz verdeckter Quellen kommt bei der Informationsbeschaffung der Nachrichtendienste eine hohe 
Bedeutung zu. Deshalb darf die Bundesregierung Auskünfte zum Einsatz verdeckt handelnder Personen in der 
Regel mit Hinweis auf eine Gefährdung des Staatswohls und der Grundrechte dieser Personen verweigern, wenn 
bei Erteilung der begehrten Auskünfte ihre Enttarnung droht. In eng begrenzten Ausnahmefällen, wenn aufgrund 
besonderer Umstände eine Gefährdung grundrechtlich geschützter Belange und eine Beeinträchtigung der Funk-
tionsfähigkeit der Nachrichtendienste nicht ernsthaft zu befürchten ist, kann aber auch das parlamentarische 
Informationsinteresse überwiegen.

SACHVERHALT 
Am 26.09.1980 explodierte am Haupteingang des Münchner Oktoberfests ein Sprengsatz. Nachdem der Generalbun-
desanwalt seine Ermittlungen zu dem Attentat im Jahr 1982 abgeschlossen hatte, blieb insbesondere die Rolle von 
Karl-Heinz Hoffmann, des Gründers der sog. „Wehrsportgruppe Hoffmann“, und von Heinz Lembke, einem „Milizionär“ 
und „Wehrsportler“, der sich im Jahr 1981 in Untersuchungshaft erhängte, ungeklärt. Im Dezember 2014 nahm der Gene-
ralbundesanwalt die Ermittlungen zum Oktoberfestattentat wieder auf, nachdem sich eine bis dahin unbekannte Zeugin 
gemeldet hatte.

Die Bundestagsfraktionen BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und DIE LINKE machen die unvollständige Beantwortung zweier 
Kleiner Anfragen zu Erkenntnissen der Nachrichtendienste über das Attentat auf das Münchner Oktoberfest und einer 
diesbezüglich möglichen Verstrickung von V-Leuten dieser Behörden geltend. Die Kleine Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 
90/DIE GRÜNEN aus dem Jahr 2014 enthielt insbesondere Fragen zu einem etwaigen Einsatz von Heinz Lembke als 
V-Mann einer Sicherheitsbehörde des Bundes oder eines Landes. Die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE aus dem Jahr
2015 enthielt insbesondere Fragen zu Umfang und Aufbau der Akten zum Oktoberfestattentat sowie zu Quellen des
Bundesamts für Verfassungsschutz. Ferner wurde die Frage gestellt, ob und wie viele Mitglieder der Wehrsportgruppe
Hoffmann als V-Leute für das Bundesamt beziehungsweise die Landesämter für Verfassungsschutz tätig geworden seien.
Die Bundesregierung verweigerte die Beantwortung einzelner Fragen mit der Begründung, dass es sich um geheim-
haltungsbedürftige Informationen handele, deren Bekanntwerden das Wohl des Bundes oder eines Landes gefährden
könne.

LÖSUNG 
Dem Deutschen Bundestag steht gegenüber der Bundesregierung ein Frage- und Informationsrecht zu (Art. 38 I 2 und 
Art. 20 II 2 GG), an dem die einzelnen Abgeordneten und die Fraktionen als Zusammenschlüsse von Abgeordneten teil-
haben und dem grundsätzlich eine Antwortpflicht der Bundesregierung korrespondiert. Die parlamentarische Kontrolle 
von Regierung und Verwaltung verwirklicht den Grundsatz der Gewaltenteilung, denn ohne Beteiligung am Wissen der 
Regierung kann das Parlament sein Kontrollrecht gegenüber der Regierung nicht ausüben. Daher kommt dem parlamen-
tarischen Informationsinteresse besonders hohes Gewicht zu, soweit es um die Aufdeckung möglicher Rechtsverstöße 
und vergleichbarer Missstände innerhalb von Regierung und Verwaltung geht. Der Informationsanspruch der Abgeord-
neten, Fraktionen und des Deutschen Bundestages unterliegt gleichwohl Grenzen. Sie ergeben sich hier aus dem Wohl 
des Bundes oder eines Landes (Staatswohl) und Grundrechten Dritter. Die Bundesregierung muss eine vollständige oder 
teilweise Auskunftsverweigerung jedoch hinreichend begründen. Hierdurch wird der Bundestag in die Lage versetzt, zu 
beurteilen und zu entscheiden, ob er die Verweigerung der Antwort akzeptiert oder weitere Schritte unternimmt, um sein 
Auskunftsverlangen durchzusetzen. Ein Nachschieben von Gründen ist nicht zulässig. 

Nach diesen Maßstäben ist die Bundesregierung zwar grundsätzlich verpflichtet, dem Parlament Antworten auf Anfragen 
aus dem Bereich der Tätigkeit von Nachrichtendiensten zu erteilen. Angesichts der Bedeutung, die dem Einsatz ver-
deckter Quellen bei der Informationsbeschaffung der Nachrichtendienste zukommt, kann sich die Bundesregierung trotz 
des erheblichen Informationsinteresses des Parlaments in diesem Bereich allerdings in der Regel auf eine Gefährdung des 
Staatswohls und der Grundrechte verdeckt handelnder Personen berufen.
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Der Schutz von verdeckten Quellen und insbesondere von V-Leuten dient nicht nur dem Interesse der betroffenen Per-
sonen. Vielmehr könnten im Falle des Bekanntwerdens von quellenbezogenen Informationen auch Rückschlüsse auf 
Arbeitsweise und Funktionsfähigkeit der Nachrichtendienste gezogen werden. Die Einhaltung von Vertraulichkeitszu-
sagen ist unverzichtbare Voraussetzung für die Führung und Anwerbung von V-Leuten und damit für die Effektivität der 
Aufgabenerfüllung durch die Nachrichtendienste. Diesem Geheimhaltungsinteresse steht ein gewichtiges Informations-
interesse des Parlaments gegenüber, weil es beim Einsatz von V-Leuten zur Aufklärung extremistischer Bestrebungen 
und zur Verhinderung und Aufklärung schwerwiegender Straftaten um die Sicherheit des Staates und seiner Bevölkerung 
geht. Auch angesichts von Art und Umfang der den Nachrichtendiensten an die Hand gegebenen nachrichtendienst-
lichen Mittel und wegen der mit der Anwendung dieser Mittel einhergehenden Schwere von Grundrechtseingriffen, der 
Unbemerkbarkeit des Handelns und der fehlenden Transparenz für die Betroffenen kommt der parlamentarischen Kon-
trolle eine besondere Aufklärungsfunktion zu.
Antworten auf Anfragen zum Einsatz verdeckter Quellen durch die Nachrichtendienste beeinträchtigen Geheimhal-
tungsinteressen zwar nicht in jedem denkbaren Fall. Allerdings wird sich die Bundesregierung bei Fragen zu verdeckt 
handelnden Personen in der Regel auf entgegenstehende Gründe des Staatswohls sowie auf die Grundrechte der konkret 
betroffenen Personen berufen können. Insbesondere bei Fragen, die möglicherweise noch aktive V-Leute betreffen oder 
sich auf aktuelle beziehungsweise noch nicht weit zurückliegende Ereignisse beziehen, ist regelmäßig von der Gefahr einer 
Enttarnung der V-Leute auszugehen. Es sind aber eng begrenzte Ausnahmefälle denkbar, in denen das parlamentarische 
Informationsinteresse überwiegt. Dabei ist der Zeitablauf ein bedeutsamer - wenn auch nicht allein ausschlaggebender 
- Faktor. So kann sich im Einzelfall bei weit zurückliegenden Vorgängen die Geheimhaltungsbedürftigkeit erheblich ver-
mindert oder erledigt haben.
Im Hinblick auf die Frage, ob und gegebenenfalls für welche Behörde Heinz Lembke ein V-Mann gewesen sei, kann die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ein Informationsinteresse von besonderem Gewicht geltend machen. Denn mit Blick 
auf eine zukünftige gesetzliche Regelung des Einsatzes von V-Leuten ging es ihr darum festzustellen, ob es - auch in der 
Vergangenheit - zu einer Verstrickung von V-Leuten in rechtsterroristische Straftaten gekommen ist. Die von der Bundes-
regierung gegebene Begründung rechtfertigt die Verweigerung der Antwort nicht. Weder kann Heinz Lemke aktuell oder 
künftig als V-Mann eingesetzt werden, noch liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass laufende oder künftige Aufklärungsein-
sätze oder Ermittlungen gefährdet werden könnten. Ferner ist nicht plausibel begründet, weshalb die Bundesregierung 
in diesem Fall von einer Beeinträchtigung der allgemeinen Funktionsfähigkeit der Nachrichtendienste ausgeht. Zudem 
hat die Bundesregierung, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Heinz Lembke bereits 1981 verstorben ist, auch keine 
Gründe vorgebracht, die eine Verweigerung der Antwort aus Gründen des Grundrechtsschutzes rechtfertigen können.
Auch hinsichtlich der Kleinen Anfrage der Fraktion DIE LINKE hat die Bundesregierung ihrer Antwortpflicht nur teilweise 
genügt. Es lässt sich nicht nachvollziehen, wie sich aus einer nach Jahren und Ursprungsbehörden aufgeschlüsselten 
Angabe der Zahl der Quellenmeldungen Rückschlüsse auf die Identität einzelner V-Leute oder auf die heutige Arbeits-
weise der Nachrichtendienste ziehen lassen sollen. Da die begehrten Informationen keinen hinreichend konkreten Bezug 
zu verdeckt tätigen Personen aufweisen, ist nicht zu besorgen, dass grundrechtlich geschützte Rechtsgüter etwaiger 
V-Leute oder Dritter gefährdet werden könnten.
Soweit die Bundesregierung vorträgt, dass durch eine Beantwortung der Fragen zu V-Leuten in der Wehrsportgruppe 
Hoffmann Rückschlüsse auf die aktuelle Arbeitsweise und die Organisation der Nachrichtendienste ermöglicht werden 
könnten, erscheint dies insbesondere aufgrund des Zeitablaufs nicht nachvollziehbar. Auch ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
einzelne Personen enttarnt werden könnten, aufgrund der gegebenen Umstände so gering, dass sie eine Einschränkung 
des parlamentarischen Informationsrechts nicht zu rechtfertigen vermag. Die Wehrsportgruppe Hoffmann hatte zum 
Zeitpunkt ihrer Auflösung etwa 400 Mitglieder. Insofern wären Rückschlüsse auf einzelne Personen nicht möglich.
Etwas anderes gilt hinsichtlich der Fragen, die sich auf den Bundesnachrichtendienst beziehen. Die Gefahr einer Ent-
tarnung vom Bundesnachrichtendienst möglicherweise eingesetzter V-Leute in der Wehrsportgruppe Hoffmann wäre 
schon dann erheblich, wenn die Bundesregierung ihre bloße Existenz bestätigte. Als etwaige V-Leute des Bundesnach-
richtendienstes kommen insbesondere die Mitglieder der Nachfolgeorganisation „Wehrsportgruppe Ausland“ in Betracht, 
die nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes nur noch 15 Mitglieder hatte. In Anbetracht dieser geringen Zahl stiege 
die Gefahr einer Enttarnung bei einer positiven Beantwortung erheblich. Daher durfte die Bundesregierung die Antwort 
auf diese Fragen verweigern und musste sie auch nicht nach Maßgabe der Geheimschutzordnung erteilen.
Hinsichtlich der Frage nach der Gesamtzahl eingesetzter V-Leute aus der Wehrsportgruppe beim Bundesamt für Verfas-
sungsschutz und bei den Landesämtern für Verfassungsschutz erscheint es kaum möglich, allein aufgrund dieser Zahl 
nach über 30 Jahren Rückschlüsse auf die heutige Arbeitsweise der Behörden und die Identität einzelner Personen zu 
ziehen. Die Grenze der Geheimhaltungsbedürftigkeit wird jedoch durch die Fragen danach, wie viele V-Leute für welches 
Landesamt für Verfassungsschutz tätig waren, überschritten. Diese Information könnte eine Eingrenzung der damaligen 
Wohnorte etwaiger V-Leute oder ihre Zuordnung zu einzelnen Ortsgruppen der Wehrsportgruppe ermöglichen, was die 
Gefahr einer Enttarnung erheblich erhöhen würde. Vor diesem Hintergrund ist eine Beeinträchtigung von Belangen des 
Staatswohls in Gestalt der Funktionsfähigkeit der Nachrichtendienste nicht von der Hand zu weisen.
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Problem: Pflicht zur Beschlussfassung über einen Gesetzesvorschlag
Einordnung: Staatsorganisationsrecht

BVerfG, Beschluss vom 14.06.2017, 2 BvQ 29/17

Aus dem Gesetzesinitiativrecht (Art. 76 I GG) folgt das Recht des Initianten, dass das Gesetzgebungsorgan sich mit 
seinem Vorschlag beschäftigt. Von einer Verletzung des Befassungsanspruchs ist auszugehen, wenn die Beratung 
und Beschlussfassung eines Gesetzentwurfs ohne sachlichen Grund gänzlich oder auf unbestimmte Zeit verweigert 
wird.

SACHVERHALT 
Die Bundestagsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN (Antragstellerin) begehrt, den Ausschuss für Recht und Verbraucher-
schutz des Deutschen Bundestages (Antragsgegner) im Wege der einstweiligen Anordnung zu verpflichten, über drei 
weitgehend inhaltsgleiche Gesetzentwürfe der Antragstellerin, der Bundestagsfraktion DIE LINKE und des Bundesrates 
zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für gleichgeschlechtliche Paare so zeitnah, spätestens aber am 28.06.2017, 
zu beschließen, dass eine Beschlussfassung des 18. Deutschen Bundestages hierüber in seiner letzten planmäßigen 
Sitzung am 30.06.2017 möglich ist.

Die Gesetzentwürfe liegen dem Antragsgegner als federführendem Ausschuss seit Dezember 2013, Juni 2015 beziehungs-
weise November 2016 vor. Danach wurde die Behandlung der Gesetzentwürfe in den Sitzungen des Antragsgegners bis 
Mai 2017 in einer Vielzahl von Fällen vertagt.

LÖSUNG 
Die Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung haben keinen Erfolg.
Bei der Prüfung der Voraussetzungen des § 32 I BVerfGG ist grundsätzlich ein strenger Maßstab anzulegen. Der Erlass 
einer einstweiligen Anordnung kann allein der vorläufigen Sicherung des streitigen organschaftlichen Rechts der Antrag-
steller dienen, damit es nicht im Zeitraum bis zur Entscheidung der Hauptsache durch Schaffung vollendeter Tatsachen 
überspielt wird. Danach sind die Anträge der Antragstellerin abzulehnen. 

Aus dem Gesetzesinitiativrecht (Art. 76 I GG) folgt das Recht des Initianten, dass das Gesetzgebungsorgan sich mit 
seinem Vorschlag beschäftigt. Von einer Verletzung des Befassungsanspruchs ist auszugehen, wenn die Beratung und 
Beschlussfassung eines Gesetzentwurfs ohne sachlichen Grund gänzlich oder auf unbestimmte Zeit verweigert wird. In 
zeitlicher Hinsicht beinhaltet das Befassungsrecht des Gesetzesinitianten die Pflicht des Gesetzgebungsorgans, über Vor-
lagen „in angemessener Frist“ zu beraten und Beschluss zu fassen. Allerdings enthalten weder das Grundgesetz noch die 
Geschäftsordnung des Bundestages konkrete Vorgaben zur Bestimmung der Angemessenheit der Dauer einer Geset-
zesberatung. Dies ist Konsequenz des Umstandes, dass letztlich eine abstrakte Bestimmung der Angemessenheit der 
Dauer einer konkreten Gesetzesberatung nicht möglich ist. Stattdessen bedarf es einer Berücksichtigung sämtlicher 
Umstände des jeweiligen Einzelfalles sowohl hinsichtlich des konkreten Gesetzentwurfs als auch hinsichtlich weiterer 
die Arbeitsabläufe des Parlaments beeinflussender Faktoren. Dabei ist es grundsätzlich dem Parlament vorbehalten, die 
Prioritäten bei der Bearbeitung der ihm vorliegenden Angelegenheiten selbst zu bestimmen. Insbesondere folgt aus dem 
Befassungsanspruch des Gesetzesinitianten keine Pflicht des Ausschusses oder des Bundestages, über sämtliche vorlie-
genden Gesetzesvorhaben innerhalb einer Legislaturperiode abschließend zu entscheiden. Daher wird eine Verletzung 
des Anspruchs des Initianten auf Beratung und Beschlussfassung über seinen Gesetzentwurf allenfalls in Ausnahmefällen 
in Betracht kommen. Denkbar ist dies, wenn die Behandlung eines Gesetzentwurfs erkennbar ohne jeden sachlichen 
Grund verschleppt und auf diese Weise versucht wird, das Gesetzesinitiativrecht zu entleeren. 

Davon ausgehend kann eine Verletzung des Gesetzesinitiativrechts nicht festgestellt werden. Gegen die Annahme einer 
willkürlichen Verschleppung der Beschlussfassung über die streitgegenständlichen Gesetzentwürfe ohne jeden sach-
lichen Grund spricht, dass auch nach der Darstellung der Antragstellerin die regelmäßige Vertagung der Beratung und 
Beschlussfassung der vorgelegten Gesetzentwürfe durch den Antragsgegner Teil eines nicht abgeschlossenen politi-
schen Meinungsbildungs- und Abstimmungsprozesses gewesen sein könnte. So trägt die Antragstellerin selbst vor, sie 
habe bis März 2017 nicht von einer Blockade ihrer Gesetzesvorlage ausgehen können, zumal auch in der mehrheitlich 
ablehnenden Unionsfraktion unterschiedliche Positionen erkennbar gewesen seien. 
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Einer Verletzung des Gesetzesinitiativrechts steht ferner entgegen, dass die streitgegenständlichen Gesetzentwürfe 
Gegenstand mehrfacher und ausführlicher Beratungen im Plenum des Deutschen Bundestages waren. Selbst nach Ein-
schätzung der Antragstellerin ist der Inhalt der Gesetzentwürfe damit „bis zum Überdruss aller Beteiligten“ erörtert worden. 
Angesichts dieser Abläufe ist aber für die Annahme eines „Leerlaufens“ des Gesetzesinitiativrechts im vorliegenden Fall 
kein Raum. Der Bundestag hat sich mit den Gesetzentwürfen mehrfach intensiv befasst; die Gesetzesinitianten hatten 
die Möglichkeit, öffentlich die Inhalte der von ihnen vorgelegten Gesetzentwürfe vorzutragen und zu begründen und 
dadurch auf die politische Willensbildung Einfluss zu nehmen. Zugleich waren die übrigen im Bundestag vertretenen Par-
teien gezwungen, sich zu den vorgelegten Gesetzentwürfen zu positionieren. Allein der Umstand, dass es bisher nicht zu 
einer abschließenden Beschlussfassung über die Gesetzentwürfe gekommen ist, vermag die Annahme einer Entleerung 
des Gesetzesinitiativrechts nicht zu rechtfertigen.
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Problem: Verfassungsmäßigkeit des Tarifeinheitsgesetzes
Einordnung: Grundrechte

BVerfG, Beschluss vom 11.07.2017, 1 BvR 1571/15 u.a.

Gesetzliche Regelungen, die in den Schutzbereich des Art. 9 III GG fallen, und die Funktionsfähigkeit des Systems der 
Tarifautonomie herstellen und sichern sollen, verfolgen einen legitimen Zweck. Dazu kann der Gesetzgeber nicht 
nur zwischen den sich gegenüberstehenden Tarifvertragsparteien Parität herstellen, sondern auch Regelungen zum 
Verhältnis der Tarifvertragsparteien auf derselben Seite treffen, um strukturelle Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass Tarifverhandlungen auch insofern einen fairen Ausgleich ermöglichen und in Tarifverträgen mit der ihnen inne-
wohnenden Richtigkeitsvermutung angemessene Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen hervorbringen können.

SACHVERHALT 
Das Tarifeinheitsgesetz regelt Konflikte im Zusammenhang mit der Geltung mehrerer Tarifverträge in einem Betrieb. Es 
ordnet an, dass im Fall der Kollision der Tarifvertrag derjenigen Gewerkschaft verdrängt wird, die weniger Mitglieder im 
Betrieb hat, und sieht ein gerichtliches Beschlussverfahren zur Feststellung dieser Mehrheit vor. Der Arbeitgeber muss die 
Aufnahme von Tarifverhandlungen den anderen tarifzuständigen Gewerkschaften bekannt geben und diese mit ihren 
tarifpolitischen Forderungen anhören. Wird ihr Tarifvertrag im Betrieb verdrängt, hat die Gewerkschaft einen Anspruch 
auf Nachzeichnung des verdrängenden Tarifvertrags.

Mit Verfassungsbeschwerden wenden sich Berufsgruppengewerkschaften, Branchengewerkschaften, ein Spitzenverband 
sowie ein Gewerkschaftsmitglied unmittelbar gegen das Tarifeinheitsgesetz und rügen vornehmlich eine Verletzung der 
Koalitionsfreiheit.

LÖSUNG 
Die Verfassungsbeschwerden bleiben weitgehend erfolglos.

Das Grundrecht aus Art. 9 III GG ist in erster Linie ein Freiheitsrecht. Es schützt alle koalitionsspezifischen Verhaltensweisen, 
insbesondere die Tarifautonomie und Arbeitskampfmaßnahmen, die auf den Abschluss von Tarifverträgen gerichtet sind. 
Das Grundrecht vermittelt jedoch kein Recht auf absolute tarifpolitische Verwertbarkeit von Schlüsselpositionen und 
Blockademacht zum eigenen Nutzen. 

Die Regelung zur Verdrängung eines Tarifvertrags im Kollisionsfall greift in die Koalitionsfreiheit ein. Sie kann außerdem 
grundrechtsbeeinträchtigende Vorwirkungen entfalten. Denn sowohl die drohende Verdrängung des eigenen Tarifver-
trags als auch die gerichtliche Feststellung, in einem Betrieb in der Minderheit zu sein, können eine Gewerkschaft bei 
der Mitgliederwerbung und der Mobilisierung ihrer Mitglieder für Arbeitskampfmaßnahmen schwächen und Entschei-
dungen zur tarifpolitischen Ausrichtung und Strategie beeinflussen. 

Dagegen wird das in Art. 9 III GG geschützte Recht, mit den Mitteln des Arbeitskampfes auf den jeweiligen Gegenspieler 
Druck und Gegendruck ausüben zu können, um zu einem Tarifabschluss zu gelangen, durch das Tarifeinheitsgesetz nicht 
angetastet. Die Unsicherheit im Vorfeld eines Tarifabschlusses über das Risiko, dass ein Tarifvertrag verdrängt werden 
kann, begründet weder bei klaren noch bei unsicheren Mehrheitsverhältnissen ein Haftungsrisiko einer Gewerkschaft 
bei Arbeitskampfmaßnahmen. Dies haben die Arbeitsgerichte gegebenenfalls in verfassungskonformer Anwendung der 
Haftungsregeln sicherzustellen.

Art. 9 Abs. 3 GG berechtigt den Gesetzgeber, das Verhältnis der sich gegenüber stehenden Tarifvertragsparteien zu regeln, 
um strukturelle Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Tarifverhandlungen einen fairen Ausgleich ermöglichen und 
damit angemessene Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen hervorbringen können. Zur Funktionsfähigkeit der Tarifauto-
nomie gehört aber nicht nur die strukturelle Parität zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite. Zu ihr gehören auch 
die Bedingungen der Aushandlung von Tarifverträgen, welche die Entfaltung der Koalitionsfreiheit dort sichern, wo auf 
Seiten der Gewerkschaften oder der Arbeitgeber mehrere Akteure untereinander konkurrieren. Auch hier verfügt der 
Gesetzgeber über einen weiten Handlungsspielraum. Er ist nicht gehindert, Rahmenbedingungen zu verändern, so aus 
Gründen des Gemeinwohls, um gestörte Paritäten wieder herzustellen oder um einen fairen Ausgleich auf einer Seite zu 
sichern.
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Die Regelungen des Tarifeinheitsgesetzes sind in der verfassungsrechtlich gebotenen Auslegung und Handhabung weit-
gehend mit Art. 9 III GG vereinbar.

Zweck des Gesetzes ist es, Anreize für ein kooperatives Vorgehen der Arbeitnehmerseite in Tarifverhandlungen zu setzen 
und so Tarifkollisionen zu vermeiden. Damit verfolgt der Gesetzgeber das legitime Ziel, zur Sicherung der strukturellen 
Voraussetzungen von Tarifverhandlungen das Verhältnis der Gewerkschaften untereinander zu regeln. Die angegriffenen 
Regelungen sind geeignet, dieses Ziel zu erreichen, auch wenn nicht gewiss ist, dass der gewollte Effekt tatsächlich ein-
tritt. Es bestehen auch keine verfassungsrechtlich durchgreifenden Bedenken gegen ihre Erforderlichkeit. 

Die mit dem Tarifeinheitsgesetz verbundenen Belastungen sind in einer Gesamtabwägung überwiegend zumutbar, 
wenn ihnen durch eine restriktive Auslegung der Verdrängungsregelung (§ 4a II TVG), ihrer verfahrensrechtlichen Ein-
bindung sowie durch eine weite Interpretation des Nachzeichnungsanspruchs Schärfen genommen werden.

Das Gewicht der Beeinträchtigung durch die Regelungen ist dadurch relativiert, dass es die Betroffenen in gewissem 
Maße selbst in der Hand haben, ob es zur Verdrängungswirkung kommt oder nicht. Die Verdrängungsregelung ist tarif-
dispositiv; allerdings müssen dazu alle betroffenen Tarifvertragsparteien vereinbaren, dass die Kollisionsnorm nicht zur 
Anwendung kommt. Zudem ist die Verdrängungswirkung im Fall der Tarifkollision im Betrieb schon nach der gesetzlichen 
Regelung mehrfach beschränkt. 

Um unzumutbare Härten zu vermeiden, dürfen bestimmte tarifvertraglich garantierte Leistungen nicht verdrängt 
werden. Das betrifft längerfristig bedeutsame Leistungen, auf die sich Beschäftigte in ihrer Lebensplanung typi-
scherweise einstellen und auf deren Bestand sie berechtigterweise vertrauen, wie beispielsweise Leistungen zur 
Alterssicherung, zur Arbeitsplatzgarantie oder zur Lebensarbeitszeit. Der Gesetzgeber hat dafür keine Schutzvor-
kehrungen getroffen. Hier müssen die Gerichte von Verfassungs wegen sicherstellen, dass die Verdrängung eines 
Tarifvertrags zumutbar bleibt. Lassen sich die Härten nicht in der Anwendung des für die weitere Gewährung solcher 
Leistungen maßgeblichen Rechts vermeiden, ist der Gesetzgeber gehalten, dies zu regeln.

Die beeinträchtigende Wirkung wird auch durch die Auslegung der Kollisionsregelung gemildert, wonach die Ver-
drängung eines Tarifvertrags nur solange andauert, wie der verdrängende Tarifvertrag läuft und kein weiterer Tarifvertrag 
eine Verdrängung bewirkt. Der verdrängte Tarifvertrag lebt danach für die Zukunft wieder auf. Ob dies anders zu beur-
teilen ist, um ein kurzfristiges Springen zwischen verschiedenen Tarifwerken zu vermeiden, müssen die Fachgerichte 
entscheiden.

Die Belastungswirkungen der Verdrängung sind durch den Anspruch auf Nachzeichnung eines anderen Tarifvertrags 
gemildert (§ 4a Abs. 4 TVG). Dieser ist verfassungskonform so auszulegen, dass er sich auf den gesamten verdrängenden 
Tarifvertrag bezieht. 

Die Beeinträchtigung der Rechte aus Art. 9 Abs. 3 GG wird auch durch Verfahrens- und Beteiligungsrechte der von der Ver-
drängung betroffenen Gewerkschaft gemindert. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Aufnahme von Tarifverhandlungen 
rechtzeitig im Betrieb bekannt zu geben. Die nicht selbst verhandelnde, aber tarifzuständige Gewerkschaft hat einen 
Anspruch darauf, dem Arbeitgeber ihre Vorstellungen vorzutragen. Diese Verfahrenspositionen sind als echte Rechts-
pflichten zu verstehen. Werden sie verletzt, liegen die Voraussetzungen für eine Verdrängung nicht vor.

Die Ungewissheit des Arbeitgebers über die tatsächliche Durchsetzungskraft einer Gewerkschaft aufgrund deren Mitglie-
derstärke ist für die von Art. 9 III GG geschützte Parität zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberseite von besonderer 
Bedeutung. Das neu geregelte Beschlussverfahren nach § 2a I Nr. 6, § 99 ArbGG geht mit dem Risiko einher, dass es 
zur Offenlegung der Mitgliederstärke der Gewerkschaften kommt. Die Fachgerichte müssen die prozessrechtlichen 
Möglichkeiten nutzen, um dies möglichst zu vermeiden. Wenn dies nicht in allen Fällen gelingt, ist das mit Blick auf das 
gesetzgeberische Ziel jedoch insgesamt zumutbar.

Die mit der Verdrängung eines Tarifvertrags verbundenen Beeinträchtigungen sind insoweit unverhältnismäßig, als 
Schutzvorkehrungen gegen eine einseitige Vernachlässigung der Angehörigen einzelner Berufsgruppen oder Branchen 
durch die jeweilige Mehrheitsgewerkschaft fehlen. Der Gesetzgeber hat keine Vorkehrungen getroffen, die sichern, dass 
in einem Betrieb die Interessen von Angehörigen kleinerer Berufsgruppen, deren Tarifvertrag verdrängt wird, hinreichend 
berücksichtigt werden. 
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